
 
Her
Bürg
 
 
Bez
Das
Geld
ergi

Ja

L

 

 

 

 

 

 

rausgeber: 
germeister 

zugsmöglic
s Amtsblatt 
dinstituten i
bt sich übe

 

6. 
ahrgang 

Lfd. Nr.  

 
25 

 
 

26 
 
 

27 

 
Ö
R
 
Ö
W
 
Ö
W
 
 
 
 
 
 

 

Amt

 
der Hanses

chkeiten:  
ist einzeln

in der Hans
r die Home

Öffentliche Be
Rezesses der 

Öffentliche Be
Winterberg-Me

Öffentliche Be
Winterberg für

tliches Beka

stadt Medeb

n und kost
sestadt Med
page der H

H

ekanntmachun
Stadt Medeba

ekanntmachun
edebach für d

ekanntmachun
r das Haushal

anntmachun

bach, Öster

tenlos erhä
debach. Da
ansestadt M

Herausgege

ng der Satzung
ach vom 21.06

ng der Hausha
as Haushaltsj

ng der Hausha
tsjahr 2018 

71 
 

ngsorgan d

rstraße 1, 5

ältlich. Es 
as Amtsblatt
Medebach. 

eben am: 1

Inhalt: 

g der Stadt Me
6.2018 

altssatzung de
ahr 2018 

altssatzung de

 

 

 

er Hansesta

9964 Mede

wird ausge
t wird auch 
(www.med

0. Juli 2018

edebach über

es Schulzweck

es Schulzweck

adt Medeba

ebach 

elegt im R
im Internet

debach.de/r

8 

r die Änderung

kverbandes Gy

kverbandes M

ach 

Rathaus und
t angeboten
rathaus) 

g des 

ymnasium 

edebach-

d den beid
n. Der Zuga

Nummer

Seite:

 
72 
 
 

74 
 
 

77 

den 
ang 

r: 7 

 



25

 
Aufgrun
Bekann
Fassung
begründ
7815) i
07.06.2
 
 

 
Im Reze
„Wege, 
Numme
Hengsb
„Wirtsch
Richtun
 
Die Fes
hiermit a
 
Die bet
Satzung
entfallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

nd des § 7 
tmachung 
g sowie de
deten geme
n der zurz
018 folgend

ess über di
Gräben un

er 67 das 
beck“ wie fo
haftsweg in 
g bis zum P

stsetzung d
aufgehoben

troffene W
g ist, geken
n ist. 

über die 

der Geme
vom 14.07

er §§ 1 und
einschaftlic

zeit geltend
de Satzung 

e Separatio
nd Chauss
Grundstück
lgt eingetra
der Hengs

Plane 383“ 

des Rezess
n und der W

Wegefläche 
nnzeichnet.

Satzun
Änderung

indeordnun
7.1994 (GV
d 2 des Ges
hen Angele
en Fassun
beschlosse

onssache d
eeabfahrten
k Gemarku

agen: 
beck vom W

ses für die
Weg eingezo

ist in dem
. Die Aufhe

72 
 

ng der Stad
 des Rezes
vom 21.06

 

ng für das L
.NRW. S.6
setzes übe
egenheiten 
ng hat der 
en:  

 § 1 

er Stadt Me
n“ im Verz

ung Medeb

Weg 36 zwi

ses Grunds
ogen. 

m nachfolge
ebung der 

dt Medebac
sses der St
6.2018 

Land Nordr
666/SGV.NR
r die durch
vom 09.04
Rat der S

edebach M
eichnis der
ach Flur 4

schen den 

stück Flur 

enden Kar
Zweckbind

ch 
tadt Medeb

rhein-Westf
RW 2023) 
h ein Ausein
4.1956 (GV

Stadt Medeb

. 229 vom 
r Wege zu
45 Nr. 141

Plänen 386

45 Parzelle

rtenausschn
dung erfolgt

bach  

falen in der
in der zurz
nandersetzu
V.NRW.S 1
bach in de

24.12.1907
m Rezess 
 „Wirtschaf

6 und 387 in

e Nr. 141 

nitt, der Be
t, weil die 

r Fassung d
zeit geltend
ungsverfah
34/SGV.NR

er Sitzung 

7 ist in     § 
unter der 
ftsweg in d

n nordöstlic

als Weg w

estandteil d
Wegefunkt

der 
den 
ren 
RW 
am 

10 
lfd. 
der 

her 

wird 

der 
tion 



73 
 

 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Änderung des Rezesses der Stadt Medebach vom 13.06.2018 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die gem. § 2 des Gesetzes über die durch ein Auseinandersetzungsverfahren begründeten 
gemeinschaftlichen Angelegenheiten erforderliche Zustimmung ist vom Landrat des 
Hochsauerlandkreises mit Verfügung vom 19.03.2018 erteilt worden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Medebach, 21.06.2018 
Hansestadt Medebach 
Der Bürgermeister   
gez. Thomas Grosche 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Gymnasium 
Winterberg-Medebach für das Haushaltsjahr 2018 

 
 
I. Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach für das 
Haushaltsjahr 2018 
 
 
Aufgrund § 18 GKG i.V.m. §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zur Zeit gültigen 
Fassung, hat die Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Gymnasium 
Winterberg-Medebach mit Beschluss vom 21.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Schulzweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen 
sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  
 
Gesamtbetrag der Erträge auf     583.400,00 EUR  
  
 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    583.400,00 EUR  
    
 
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag  der Einzahlungen aus laufender    
Verwaltungstätigkeit auf      583.400,00 EUR  
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf      583.400,00 EUR  
  
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf      0,00 EUR 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit auf      0,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

26 
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§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Eine Ausgleichsrücklage wird nicht gebildet. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 
 

200.000,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Zweckverbandsumlage wird gem. § 14 Absatz 2 der Zweckverbandssatzung des Schul-
zweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach in der zur Zeit gültigen Fassung anteilig in 
dem Verhältnis festgesetzt, das der Relation der Zahl der Schüler/innen entspricht, die einerseits 
die Zweckverbandsschule am Standort Winterberg und andererseits die Zweck-verbandsschule 
am Standort Medebach besuchen. Stichtag für die Schülerzahl ist der 15.10.2017. 
 

Stadt Schülerzahl 
15.10.2017 

Umlage in Euro 

Winterberg 580 428.241,19 € 
Medebach 158 116.658,81 € 
insgesamt 738 544.900,00 € 

 
Winterberg, 23.01.2018 
 
 
Die Verbandsvorsteherin 
Gerda Schütte 
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II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 18 GkG i.V. mit § 80 Abs. 5 GO NW der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Schulaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 27.03.2018 
angezeigt worden. Auf Grund dieser Anzeige hat die Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen mit Verfügung vom 14.06.2018, Az.: 48.02.01, im Sinne des § 18 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) i.V.m. §§ 78 ff der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Kenntnis genommen und gem. §§ 19 Abs. 2 
und 29 Abs.1 Nr. 1 GkG die Festsetzung der Umlage genehmigt. 
 
Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme während der Dienstzeit in der Zeit von 8.30 Uhr bis 
12.30 Uhr (täglich) und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr (außer freitags nachmittags) im Rathaus 
Winterberg, Fichtenweg 10, Zimmer 1.02 verfügbar gehalten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Winterberg vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Winterberg, den 19.06.2018 
 
Gerda Schütte  
Verbandsvorsteherin 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Medebach‐
Winterberg für das Haushaltsjahr 2018 

 
I.  Haushaltssatzung des Schulzweckverbandes Medebach‐Winterberg für das 

Haushaltsjahr 2018 
 

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) i.V.m. 

§§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der jeweils zur 

Zeit geltenden Fassung, hat die Zweckverbandsversammlung des 

Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg mit Beschluss vom 07.05.2018 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
Zweckverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflich-
tungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 117.600,00 EUR 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 117.600,00 EUR 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf 117.600,00 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
auf 112.600,00 EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
auf 0,00 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  

auf  7.000,00 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
auf 0,00 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 

auf  0,00 EUR 

 

festgesetzt. 

27 
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§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 

Die Ausgleichsrücklage wird nicht in Anspruch genommen. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 20.000,-- EUR festgesetzt. 

§ 6 

Die Zweckverbandsumlage für den Schulzweckverband Medebach-Winterberg wird gem. § 14 
Absatz 2 der Zweckverbandssatzung des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg in der 
zur Zeit gültigen Fassung anhand der Schülerinnen und Schüler, die am Stichtag 15.10.2017 
die Schule besuchen, wie folgt bemessen, wobei die Abschreibungen der 
Investitionsmaßnahmen, die bereits zum Zeitpunkt des Bestehens des Schulzweckverbandes 
Medebach-Hallenberg angeschafft wurden, komplett der Stadt Medebach zugeordnet werden:  

Stadt Schülerzahl 
(15.10.2017) 

Umlage 
in Euro 

Medebach 366 30.771,50 
Winterberg 434 34.828,50 
Summen: 800 65.600,00 

Medebach, 07.05.2018 
Der Zweckverbandsvorsteher 
 
gez. Martin Wasmuth 
 

 

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 18 GkG i.V. mit § 80 Abs. 5 GO NW der 
Bezirksregierung Arnsberg als obere Schulaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.06.2018 
angezeigt worden. Auf Grund dieser Anzeige hat die Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung 
mit ihren Anlagen mit Verfügung vom 28.06.2018, Az.: 48.02.01, im Sinne des § 18 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) i.V.m. §§ 78 ff der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zur Kenntnis genommen und gem. §§ 19 Abs. 2 
und 29 Abs.1 Nr. 1 GkG die Festsetzung der Umlage genehmigt. 
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Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme vom 10.07.2018 bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses 2018 während der Dienststunden im Rathaus in Medebach, Österstr. 1, 
Zimmer 214, 59964 Medebach, verfügbar gehalten.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Medebach vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Medebach, den 10.07.2018 
 
Der Zweckverbandsvorsteher 
 
gez. Martin Wasmuth 
 


